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Die gegenwärtig auch in der rechtstheoreti­
schen Diskussion zu verzeichnende Renais­
sance nonnativistischer Argumenulionsmu­
ster - symptomatisch sind etwa Rawls' Theo­
rie der Gerechtigkeit oder die von Böhler 
u. a. unternommenen Versuche, den histori­
schen Materialismus mit der Henncneuuk zu 
verbinden - hat in lUrl-Hein]. Ladeur einen 
kompetenten Kritiker gefunden. Obwohl 
Ladeur sich nur selten direkt mit den Prota­
gonisten dieser Strömung auseinanderserzt, 
kann doch kein Zweifd an der Intention 
seiner Studie bestehen. »Rechtssubjekt und 
RechtSstmkrur« ist der breit angelegte Ver­
such, dem Normativismus durch eine umfas­
sende Destruktion seiner Zencralkategorie. 
des Subjektbegriffs, den Boden zu entziehen. 
Ladeur SNtZI sich dabei last ausschließlich 
auf neuere französ.ische Literarur, und dies 
nicht 1:ufällig: nirgendwo sonst wie in Frank­
reich wird zur Zeit mit größerer Intensität 
über eine kritische Theorie des Subjekts de­
banien, die ihren Gegensund nicht ein/ach 
aufklärerisch als Illusion begreift, ihn aber 
auch nicht so akzeptien, wie er sich präsen­
tiert: als nicht weiler reduzierbare, 3.utonnme 
Instanz, von der alles Denken seinen Aus­
gang zu nehmen hat. Subjektivität, das haben 
dic Arbeiten von Lacan, Althusser, Foucault, 
GOUl( u. 2 . gezeigt, ist kein Zentrum, kein 
Ursprung oder Ziel, vielmehr ein EHekt, ein 
prndU7ierter Funkcionsrnech2l1isrnus eines 
Prozesses, der weder als Subjekt noch als 
Intersubjektivität gedachr werden kann. 
Nicht das Verhalten bestimmt die Verhältnis­
se, es sind umgekehn die Verhältnisse, das 
Ensemble der politischen, ökonomischen, 
rechtlichen, religiösen etc. Strukruren, die die 

Individuen in bestimmte, gesellschaftlich de­
tenninierte Stellungen einweisen und damit 
ihr Verhallen bestimmen; erst durch die ,dis­
kursiven Formationen. der jeweiligen Gesell­
schaft, die durch die nicht-diskursiven Pra­
"isformen bestimmt werden, werden die In­
dividuen zu kontinuierlichen, identischen 
Einheiten stabilisien. in denen die Vermitt­
lung durch den gesellschahliehen Pro1:cß fe­
tischhah ausgelöscht ist. so daß die Individu­
en als Urheber ihrer eigenen Praxis erschei­
nen können. Sie sind Subjekte im wönlichen 
Sinne der Unterwerfung unter eine vorgege­
bene Strukrur, aber sie erscheinen sich selbst 
und anderen als Subjekte im Sinne von Sou­
veränität, die ihre unauflösliche Einheit ei­
nem Hypersubjekt verdanken. döLS in den 
verschiedenen Produktionsfonnauonen in 
unterschiedlicher Gestalt erscheint: in der 
Feudalgesellschaft etwa als Gon, der, als 
transzendente Größe, die Individuen von au­
ßen 'anruft" in der kapitalistischen Gesell­
schaft als Staat, der die Indi viduen als Bürger 
der RechtSgemeinschaft und der Nanon kon­
stituien und umgekehn von ihnen konstitu­
iert wird. 
Ladeurs Arbeit ist zu einem großen Teil der 
Analyse der Bedingungen gewidmet., die, im 
übergang von der feudalen zur bürgerlichen 
Gesellschaft. diesen Strukrurwandel der Sub­
jektivität von einer religiös zu einer rechtlich 
definierten Kategone detenniniert h3.ben. 
Das ersre Kapitel beschreibt die Entstehung 
der Subjekrk3tegorie bei Kaut, dessen 
Rechtslehre nach Ladeur insofern noch als 
übergangserscheinung anzusehen ist, als in 
ihr, 7 .. B. in der Kategorie des >dinglich-per­
sönlichen Rechts., noch das RechtSohjekt die 
Funktionsweise des Rechts bestimmt, ob­
wohl der gesamten Aclage nach bereils die 
,vernünftige. Subjektivität dominiert . Erst 
Hegel Stößt dann zur vollständigen Autono­
mie des Rechtssubjekts vor, indem er d3.5 
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äußerliche Objekr in ein dialektis<:hes Mo­
ment der Selbsrvermitdung des universaleo 
Subjekts verwandeI!. Dieser übergang zur 
spezifisch bürgerlichen rechtlichen diskursi­
ven Formation, in der Gesetze sich als Aus­
druck der Subjektdeterminieruog durch die 
Subjekte selbst anikulieren (bzw. durch das 
oberste Rechtssubjekt: den Staat), ist nach 
Ladeur das Ergebnis einer fundamentalen 
Verschiebung der Strukrurebenen, die durch 
die Herausbildung einer eigengesetzlichen 
Sphäre der ökonomie bewirkt wird. Wäh­
rend nämlich in der feudalen Produktions­

weise außeräkonomische, v. a. politische und 
religiöse Bindungen nicht nur als ideologi­
sche Praxisformen fungieren, sondern die 
Produktionsverhältnisse selbst konsolllieren, 
iSI die kapitalistische Gesellschaft durch die 
Zuruckdrängung dieser außerökonomischen 
Bindungen bzw. eine Auconomisierung der 
ökonomischen Verhältnisse gekennzeichnet. 
Diese Autonomisierung vollzieht sich jedoch 
nicht als direkte Deterrninierung von Recht, 
Politik. Religion etc. durch die Okonomie. 
wie etwa die Widerspiegelungstheorie unter­
stellt. Sie arcikulien sich auf eine höchst ver­
mittelre Weise innerhalb der DarsteUungsbe­
dingungen der übrigen Strukturen, indem sie 
eine Verschiebung im Verhältnis derselben 
bewirkt . Die feudale PriviJegierung der Reli­
gion und der Poliuk wird ersetzt durch eine 
Privilegierung des RechtS, das auf eine völlig 
neue (autonome) Grundlage gesrellt wird; die 
transzendente Einheit in GOIt wird ersetZt 
durch die innerweltliche Einheit der Rechu­
ordnung, die im Staat ihr Zentrum hat. In 
einer umfassenden Wendung, die Ladeur mit 
J. J. Goux als ,Gegen-Inrervention' bezeich­
net, wird dem feudalen rechtlichen Diskurs 
(in dem religiöse und politische Momente 
dominieren) ein bürgerlicher rechtlirher Dis­
kurs entgegengesetzt, der die feudale Hetero­
nomie der Subjekte (ihre Bestimmung durch 
den Boden und die daraul ruhenden persönli­
chen UnterwerfungsverhältrUsse) in Frage 
steUt. Dieser bürgerliche Disku~ ist zwar ,in 
lerzrer Ins!anz, durch die AUlonomisierung 
der Okonomie bedingt; er ist jedoch kein 
passiver Reflex derselben, sondern fungiert, 
als Gegeninterventioo gegen das feudale 
Recht, seinerseits als eine Bedingung für die 
Autonomisierung der Okonomie : die Bedin­
gungsverhältnisse sind wechselseitig, es gibt 
keinen .Ursprung., aus dem alles weitere ab­
zuleiten wäre. 
Im weiteren Fortgang der Arbeit stellt La-

deur in eindringlichen. hier jedoch rUcht zu 
wiederholenden Interpretationen von Rous­
seau. Montesquieu und Hauriou die für das 
bürgerliche Rechtsdenken eigentümliche 
,Verdrehung, dar, in deren Verlauf die h.iSto­
risch-geseUschaftJjchen Konsntutionsbed.in­
gungen - Althussers ,Prozeß ohne Subjekt. 
- vom rechrlichen Diskurs verdrängt und 
verhüUt werden. Ladeur zeigt, wie das bür­
gerliche Rcchtsdenken sich geradezu durch 
die Verdrängung seiner nicht-diskursiven 
Voraussetzungen konstiruien und jede ,hin­
rer, das Subjekt greifende Fragestellung ta­

buisiert, so daß mit den Mitteln dieses Den­
kens ein Ausbruch aus dem ZIrkel unmöglich 
wird: -Das Recht ist subjekt-konstituiert, 
wie das Subjekt rechts-konstituiert ist- . Der 
Schein ist um so hartnäckiger, als es sich bei 
ihm nicht nur um eine irruginHe Vorstellung 
handelt. sondern um eine Praxis form, die in 
der Tat dergesult funktionien. daß die Indi­
viduen als Subjekte ihrer eigenen gesell­
schaftlichen Praxis angerufen werden. Ein 
ganzes Ensemble .ideologischer Staatsappa­
rate<, wie Althusser das Netz schulischer, 
kirchlicher, politischer und kulrureller Insti­
lutionen bezeichnet, ist mit nichts anderem 
befaßt, als dieses ideologische Verhälulis der 
Individuen zu ihren wirklichen Lebensbedin­
gungen unablässig zu bestätigen und in den 
Individuen zu verankern. Durch Uniformie­
ruDg uod VereinheitÜchung der Sprache, 
durch kulturelle NormieT1Jllg und Allsgren­
zung abweichender Momente erzwiogt die 
.bürgerliche Kulturrevolution' eine .Norma­
Iisierung., die die Individuen zu Gefangenen 
des redttlichen Diskurses macht, der sich 
damit als Zentrum der bürgerlichen ideologi­
schen Formationen ausweist . Die rechrliche 
Praxisform, sagt Ladeur, ist keine bloße ,fal­
sche VorsteUung<, -sondern das Recht sank­
u·oniert durch seine institutioneUe. staatlich­
rechtliche Praxis seine eigene Ideologie, in­
dem es auf eine paradoxe Weise seine eigenen 
Voraussetzungen verwirklicht ... Die lauto­
logische, zirkuläre Form, umer der das Recht 
seine eigene Tdeologie sanktioniert und damit 
die Frage nach seiner Funktionsweise selbst 
unsinnig erscheinen läßt, weil nichts aus dem 
Zirkel herauszuführen scheint, ist letztlich 
die Form. die es erlaubt, in der Realität zu 
agieren, ohne diese selbst gcnau zu benen­
nen . (S . 113). 
Ich möchte mich mit diesen knappen Hin­
wcisen begnügen und abschließend einigc 
Gesichtspunkte zur Kritik vortragen . Als die 

))J 
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JJ2 vieUeich! größte Schwäche dieser Arbeit er­
scheint mir, daß sie sich allzu fra.glos im 
KonteJl:! der neueren französischen Diskus­
sion bewegt und dem Leser eine überein­
stirrunung innerhalb derselben suggeriert. 
von der faktisch natÜrlich keine Rede sein 
kann. Die bei nahezu allen l.itiencn Autoren 
vonufindende Frontstellung gegcn den Sub­
jektivismus verführt Ladeur dnu, wichnge 
Differenzierungen zu überspicgeln und Di­
vergenzen zu überdecken, die nich! nur 
zweitrangig sind. So werden etwa, um nur 
ein Beispiel zu nennen, Alchusser und Goux 
in einem Atemzug zitiert, obwohl doch AJ­
!hus.sers nicht-dialektisches Konzepr auwno­
mer, nur äl<ßerlich (~in le!zter Tnsunz«) 
durch eine dominierende Struktur dcrermi­
nierter Ebenen (Recht, Politik, Ideologie 
etc.) von Goux' dialektischem Begriff einer 
Homologie dieser Ebenen (innere Determi­
nierung durch ein und dieselbe dialektische 
Logik der Symbolisierung) sich nachhaltig 
unterscheidet. Ladeur operiert mit bei den 
Konzepten, woraus eine gewisse Unentschie­
denhei! der Besrimmung der Beziehungen 
zwischen Staat, Recht und Okonorrue resul­
tiert: mit Althusser ",eist er die Annahme 
eines inneren Verm.ituungsverhältnisses zwi­
schen den verschiedenen Ebenen zurück und 
behauptet die ,relative Autonomie< der in­
stanzen, mit GOUl< dagegen nimmt er an, daß 
das bürgerliche Recht innerhalb sciner eige­
nen DarsreJlungsbedingungcn die Insututio­
nalisierung des ökonomischen Äquivalenz­
prinzips darstellt (vg1. $. 134)' Diese Unklar­
heit mag im Hinblick auf die Interpretation 
der frühbür:gerlichen Theorie noch ohne 
große Konsequenzen sein, sie wird jedoch zu 
einer schweren Hypothek, wenn es um die 
Bcsrimmung des spätbürgerlichen Verhält­
nisses zwischen Recht, Polirik und Okono­
mie geht: Althussers Theorie; daß die IdL-olo­
gie ,ewig, und ,geschichtslos< sei, dürfte sich 
kaum als ein geeignetes Instrument für die 
Erfassung der Veränderungen erweisen, die 
sich seit Laband und Hauriou im bürgerli­
chen Rechtsdenken vollzogen haben. La­
deurs Andeutungen eines »nahenden Endes 
des Recl\tsrubjekts. sprechen dafür, daß sich 
seine überlegungen keineswegs dogmatisch 
an Althusser oriemieren. 
Ladeurs Verfahren, seine Referenc:autoren 
nur in Punkten heranwziehen, in denCll sie 
Gemeinsarnkeiren aufweisen, wirkr sich 
schließlich außerordentlich nachteilig auf die 
KJarhei[ der DarsteUung aus. Dem mit der 

Iranc:ösischen DiskuS.'iion nicht oder nur 
oberflächlich vertrau ren Leser werden viele 
Formulierungen dunkel und manchmal völlig 
unverständ lieh erscheinen, da Ladeur außer­
ordenuich dicht gedrängt schreibt und seine 
Begriffe nur selten expliziert. Die Verwen­
dung einer ungewohnren Terminologie ist 
gewiß noch kein Einwand gegen ein Buch, sie 
mrd es jedoch, wenn sie mit der Zumutung 
an den Leser verbunden ist, der Lektüre erst 
eine Aneignung des Venveisu.ngshorizot)tes 
vorzuschalten . Die Kririk am Canesianismus 
sollte nicht soweit gehen, daß das oclare er 
disUncre, im wissenschaftlichen Diskurs 
durch ein ,clair-obscure< ersetzr wird. Ladeur 
hat vieles getan, um die Leser seines Buches 
abc:uschrecken : man solhe sich davon nich! 
beeinflussen lassen. 

Ste!an Breuer 

Roben Alexy, Theorie dir juri5tischen Argu­
mentarion. Die TheoT'Ü des rationalen Dis­
kl<rses als Theorie der juristischen Begrün­
dung, Frankfl<TT a. M. : Suhrkamp, IIJ78, )97 

Seüen, DM )2.-

> ] uriSlische Argumenutionscheorie< ist vom 
Schlagwon zum Thema geworden - zum 
Thema von Projekten, Publikationen und 
Tagungen. Diese Entwicklung dürfte zum 
einen mit einem LegitimalionSbeddrf zusam­
menhängen, der - für die gerichtliche Praxis 
me für die auf WissenschaHchkeit bedachte 
akademische Jurisprudenz - durch die her­
kömmliche juristische Methodenlehre nichr 
zu decken ist, auch (licbt durch tOpische und/ 
oder hermeneutische Anreicherungen. Zum 
anderen soUten auch innerrheoretuche 
Gründe nicht vernachlässigt werden. In den 
leLzlen Jahren, wohl schon Jahrzehnt.en hat 
sich außerhalb der Jurisprudenz ein Theorie­
Potential aufgestaut, das geradezu seiner Re­
zeption harn . Tm Bereich normariver, hand­
lungsorientierender AClsätu sind das etwa: 
aUe möglichen Varianten von Entscheidungs­
theorien : Spieltheorie, Präferenz!heorie ; jetzt 
auch die ökonomische Analyse des Rechts; 
:lIlal ytische Ethik und Sprachphi losophie, 
(Norm-)Logik elC. 

Die Arbeit von Alcxy besteht denn auch in 
ihrem ersten, umfangreichsren Teil in einer 
Rezeption von Theorien der rationalen 
Normbegriindung, wie sie im Bereich der 
analytischen Ethik entwickelt wurden (Sre­
venson, Hare., Toulrnin, Baier), und einer 
Aularbeirung von Habcrmas' Diskurs-Theo-
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rie, ergänzt durch einige Beiträge der Erlan­
ger Schule (Lorenzen, Schwemmer) und Ch. 
Pe relmans. Das Ziel der Arbeit besteht in 
einer Grundlegung einer Theorie der jurisli­
sehen Argumenulion (I S). Diese Grundle­
gung erfolgt primär durch eine Ausdehnung 
der Theorie des f3tionalen praktischen Dis­
kurses auf den Bereich der juristischen Argu­
menution (/6); dies stellt zugleich eine Ex­
plikation des Begriffs der ,vernünfligen juri­
stischen Argumentation, dar, eines vernünfti­
gen Entscheidens im Rahmen einer geltenden 
Rechtsordnung (351). Eine Grundlegung 
bleibt es u. a. insofern, als die vorliegende 
Konzeption zu einer Theorie der Gesetzge­
bung, ja Zu einer -normativen Theorie der 
GesellsenaIr. erwejten werden müßte ()52). 
In dieser Besprechung gehe ich nichl weiter 
auf die kluge Aufbereitung der moralphiloso­
phi sehen Diskussion im ersten Teil ein; viel­
mehr konzemriere ich mich auf den Punkt, 
von dem m. E. der gesamte Ansatz von Ale­
xys juristischer Argumentationstbeorie ab­
hängt: der übertragbarkeit des Modells eines 
allgemeinen praktischen Diskurses auf die 
juristische Argumentation. 
Der übergang vom allgemeinen praktischen 
zum juristischen Diskurs wird motiviert 
durch die Grenzen des allgemeinen: er garan­
tiert nicht die Herbeiführung einer zwingen­
den Lösung (lp) . Alexy begTÜndet seine 
,Sonderfallthesc< - daß der juristische Dis­
kurs ein Sonderfall des allgemeinen prakti­
schen sei - in drei Schrillen : 
I) Im juristischen Diskurs geht es um prakti­
sche Fragen, d. h. um die Begründung nor­
nlativcr Aussagen ()l, )8, 26) f); auch wenn 
Juristen sich noch mit ganz anderen Proble­
men plagen. 
2) Diese praktischen Fragen werden mit dem 
Anspruch auf Richtigkeit diskutien; wobei 
sich die Richtigkeit an der Begründbarkeit im 
Rahmen der gehenden Rechrsordnung be­
mißt (264 H, 27 1 1). 
J) Die Einschränkungen (J4- 224. 262 rr: 
durch die Bindung ans Gesetz, Berücksichti­
gung von Präjudizien, Einbindung in die 
Dogmatik, Regeln der Prozeßordnungen) 
sind nicht 50 stark, daß man nicht mehr von 
einem Diskurs sprechen könnte. Denn alle­
mal - von rechtswissenschaft.liehen bis zu 
prozes$Ualen Diskussionen - wird der An­
spruch auf Richtigkeit erhoben. Damit er­
weist sich da.<; zweite Kriterium als das ent­
scheidende. 
Für eine Aufgabe der Diskurstheorie hält es 

Alexy, zu klären, wie auch unter einschrän­
kenden Bedingungen vernünltig argumen­
tiert werden kann; und er beront, daß hierzu 
Kenntnisse der Leistungen der verschiedenen 
Diskussionssysteme erforderlich seien (r 6 }). 
Auch wenn er selbst beansprucht, eine nor-
17ldtive Diskurstheorie zu entwickeln, so be­
IOnt Alexy doch häufig die Norwendigkeit 
emp;,isdJer Untersuchungen (z. B. r63. 2 .. 1', 
27 r). Zwischen beiden gähnt gewiß keine 
unüberbrUckbare Kluft: auch bei der Be­
gründung von (normativen) Diskursregeln 
srürzt man sich auf empirisches Wissen; 
solche Regeln können ihrerseits verwendet 
werden um zu prüfen) in welchem Umfang 
sie in Diskursen tatsächlich realisiert werden; 
oder man kann einzelne Konzeple einer nor­
mativen Diskurstheorie zur Beschreibung 
von faktischen Interaktionen heranziehen. 
Meine Kritik ist nun die, daß Alexys Dis­
kurskonzept keine adäquate Erfassung des 
Geschehens in gerichtlichen Verfahren er­
laubt, von Prozessen als den Kandidaten ei­
nes juristischen Diskurses, die den größten 
Einschränkungen unterliegen. Die Begrün­
dung der Sonderfallthese setzt umfangreiche 
empirische Unter$Uchungen voraus, die mit 
Hilfe von Alexys Diskurskonzept nicht 
durchgeführt werden können; dieses besitzt 
cher affirmativen Charakter, indem es ,ver­
nünftige Argumentationen, noch dorr aus­
macht, wO - auch unter extremen Einschrän­
kungen - nur noch einer der Beteiligten mit 
dem subjektiv vermeinten Anspruch auf 
Richtigkeir agiert. Meine These möchte ich 
an folgendem Zitat erläutern: 
>. So wolten, etwa im Zivilprozeß, in der Re­
gel die Paneien einander zwar nichr überzeu­
gen - dies h~t sich schon vorher als un mög­
lich erwiesen -, aber sie beanspruchen doch, 
so zu reden, <hß jeder Vernünftige ihnen 
zustimmen müßte. Sie geben zumindest vor, 
daß ihre Argumenre so beschaffen sind, daß 
sie unter idealen Bedingungen Zusnmmung 
finden würden. Zur theoretischen Erfassung 
ihrer Argumenution ist die Diskurstheorie 
daher nicht nur geeignet, sondern sogar er­
forderlich .« (~7t) 
Ich behaupte nun, daß mit der Anwendung 
auf Gerichtsverfahren das Diskurskonzept 
um Merkmale emledigt wird, die zuvor als 
konstiTUtiv für Dukuf'Se als Interakcionsrysle­
me eingefühn wurden (2. . B, die Vernurutre­
geln ~uf S. 169 f). ,Diskurs< schrumpft zu­
sammen auf ,Argumentation •. Die weileren 
Bedingungen, die Alex)' selbst erwähnt - wie 

JJJ 
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JJ4 die Motivation der Beteiligten, die asymme­
trische Rollenverteilung -, lassen sich nur in 
einem umfassenden Diskurs-Konzepr be­
rücksichtigen. So aber bleibt als Kern des 
,Diskurses. nur der Anspruch auf Richtigkeit 
in Argumentationen. Ich denke, dieses Merk­
mal kann nur einen geringen Ausschnin aus 
dem Prozeßgeschehen wiedergeben. 
überdies wäre - empirisch gesehen - zu be­
zweifeln, ob die Behauptung zutriffl, daß die 
Parteien (io wieviel FäUen sind sie überhaupt 
anwesend?) beanspruchen, »so zu reden, daß 
jeder Vernünftige ihnen zustimmen müßre. 
(271). (Die Gegenpartei jedenfalls zählte 
nicht mehr zu den Vernünfcigen.) Alexy ver­
mutet, daß .empirische Untersuchungen er­
geben würden, daß der Anspruch auf Rich­
tigkeit für die Praxis juristischen Begriindens 
und Entscheidens konstitlltiv ist« (267). Dies 
verrät allerdings einige U nkelUllnis über vor­
liegende Untersuchungen (und andere Ver­
mutungen) über Mouve und Einstellungen 
von Prozeßbeteiligten. Nicht jeder, der vor 
Gericht geht, wähot sich ,im Recht. oder 
erwartet >richtige< Begründung und EIllschei­
dung. Von der Konstellation in Strafverfah­
ren g:uu zu schweigen. Und wer wird den 
Richtern beslreiten wollen, daß sie besten 
Willens Richtigkeit beanspruchen? 
Habermas, der sein Diskurs-Konzepr mit 
idealisierten Annahmen über den Situations­
kontext verb; ndet, hält GericlltSverfahren 
nicht für Diskurse, sondern für einen Fall 
strategischen HandeIns'. Alexy läßr die Ent­
scheidung zunächst offen, differenzierr zwi­
schen verschiedenen Verfahrensarteo, gelangt 
dann aber doch zu der oben zitierten Ein­
schätzung. - Leichter fällt ihm die Anwen­
dung auf die aWemiscb-reebrswissemch4t­
liehe Diskussion. An ihr sind denn auch in der 
Hauptsache die ,Grundzüge einer Theorie 
der juristischen Argumentation< entwickeh 
(273 ff). Der juristische Diskurs sei als 
Rechtswissenschaft institutionalisiert (351). 

Hier findet Ale"}' ein bereits ausgearbeitetes 
Arsenal von Regeln, Argumentformen und 
Prinzipien vor. Tugendhat hat denn auch 
kritisiert" daß an diesem Punkt ein Bruch bei 
Alexy vorliege, indem er nicht ,deduktiv. das 
im ersten Teil entwickelte normative Modell 
auf den juristischen Bereich anwende, son­
dern nunmehr über eine Beschreibung der 
heutigen Praxis diese als rationalen Diskurs 

>mit Einschränkungen. erweise und legitimie­
re. Ich würde diese Kritik noch anders wen­
den ~ Alexy untersucht gar nicht die derzeiti­
ge rechtswlssenschaftJiche Argumentations­
praxis, sondern verbleibt auf der Ebene der 
methodologischen Selbstdarstellung der 
Zunft, d. h. der Literatur zur juristischen 
Methodenlehre. Er prüft nicht, ob sein An­
satz zur Beschreibung und eventuell zur Kri­
tik des akademischen Argumentationsbe­
triebs taugt; srart das möglicherweise in sei­
ner Theorie enthaltene kritische Potential zu 
demonsrrieren, {inden sich - wissenschafts· 
soziologisch betrachtet - recht blauäugige 
Äußerungen über die akademische Jurispru­
denz und deren Praxis der Zulassung zu Dis­
kurs-Zirkeln (z. B. 269). 
Die Vernachlässigung der tatsächlichen Ar­
gument~tionspraxis - in Doktrin wie gericht. 
licher Praxis - macht sich am gravierendsten 
bemerkbar an der Behandlung empirischer 
Argumentation in juristischen Kontexten. 
Obwohl AJexy sie für wichtig, mitunter so­
gar für zentral und enrscheidend hält (197 f, 
JOI, 32 I, 326, J 5 3), schenkt er ihr nicht mehr 
Aufmerksamkeit (28 j ff) als es eben die von 
ihm (allerdings gekonnt) rezipierte juristische 
Methodenlehre tUt. 
(Es sei vermerkt, daß Alcxy selbst es als 
Desiderat seiner theoretischen Bemühungen 
ansieht, die tatsächliche Begrlindungspraxis 
der Gerichte wie der OOdem.ischen Jurispru­
denz zu analysieren (48); und daß von ihm 
erste Arbei!en in dieser Rich!ung vorliegen!.) 

Huben Rottleuthner 

t J. H3bormasfN. Luhmonn, Theorie der Gescll­
schalt oder Sozialtechnologie, Fr.utkfun a. M. 
1971,5.101: .Ein Diskurs steht ( ... ) um er dem 
An!pruch der kooperativen Wahrheit.Ssuche, 
d. h. dcr prinzipiell uneingeschränkten und 
7w:>nglosen Kommunikation, die allein dem 
Zweck der Verständigung dient, wobei Ver­
stindigung ein nornutiver Begriff ist, der kon· 
trofaJuiscn bestimmt \\Ierden muß. Der Di.kun 
ist keine Institution, cr i<t Gegenirutitution 
schlechthin ." 

1 E. Tugend/ut, Zur E.ntwicklung von morali­
,chen Bogriindung"trukruren im modernen 
Recht, Referlt an der IVR-T<gw1g .Juristische 
Argumenution<, München, Sept. 1978 (er­
scheint im ARSP-Sondcrhdt). 

) R. Al""),, Die logische Analy.., juriSlischer Ent­
scheidungen (Referat an der o. g. IVR·Tagung). 
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